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— die m ehrfache versuchte Tatbegehung im  Grenzgebiet, die durch eine 
besonders aufgeführte T atbestandsvarian te hervorgehoben w ird

— eine bereits erfolgte B estrafung nach § 213, auch w enn die Bestrafung 
wegen V orbereitung oder Versuch erfolgt ist.
U nter dem Tatbestandsm erkm al mehrfach begangen ist zum indest 

eine vollendete S tra fta t außer der zur A burteilung stehenden T at zu ver
stehen, einerlei, ob sie im laufenden S trafverfahren m it angeklagt ist oder 
nicht.

Zwei Versuchshandlungen im  Grenzgebiet liegen z. B. dann nicht vor, 
w enn im unm ittelbaren  Anschluß an einen wegen unüberw indlicher 
Schwierigkeiten abgebrochenen ersten Versuch ein w eiterer an anderer 
S telle der Grenze unternom m en wird. In diesem Fall sind die Teilhand
lungen ein in  sich geschlossener Versuch. Bricht d e r T äter diesen jedoch 
ab, begibt sich zum A usgangspunkt oder ins H interland zurück und 
w iederholt er ihn später, .handelt er m ehrfach im  Sinne von Ziff. 4.

Liegen bei früheren V orbereitungs- oder Versuchshandlungen nach 
§ 213 die Voraussetzungen des § 21 Abs. 5 — R ücktritt von V orbereitung 
und Versuch — vor, sind diese H andlungen nicht zur S trafschärfung 
heranzuziehen (vgl. § 21 Anm. 14).

Erschwerend w irk t dagegen immer, w enn der T äter bereits wegen 
ungesetzlichen G renzübertritts bestra ft ist. H ier genügt die einm alige 
Bestrafung sowohl wegen einer vollendeten als auch versuchten oder 
vorbereiteten S traftat.

7. Abs. 2 en thält in den Ziff. 1 bis 4 keine abgeschlossene Aufzählung 
der schweren Fälle. Bei der Prüfung der Frage, ob ein w eiterer

Fall vorliegt, ist jedoch zu beachten, daß dessen Schwere an den in 
Ziff. 1 bis 4 aufgeführten. M erkm alen zu messen ist.

8. Ungesetzlicher G renzübertritt ist bereits m it der Vornahm e von 
Vorbereitungshandlungen stra fb ar (Abs. 3).

9. Hinsichtlich der Problem e des Rücktritts von V orbereitung und 
Versuch des ungesetzlichen G renzübertritts vgl. § 21 Anm. 14.

Die Sicherung der S taatsgrenze ist dazu angetan, bei Tätern solche 
M otive w ie Erkennen des verw erflichen C harak ters des Vorhabens oder 
A ngst vor Bestrafung zu wecken und sie dadurch zur freiw illigen A uf
gabe des gefaßten Entschlusses zu veranlassen. Treten jedoch zu dem 
allgem einen Wissen von der Sicherung der S taatsgrenze w eitere vom 
Willen des Täters unabhängige U m stände ein, dann liegt keine fre i
willige A bstandnahm e vor. Das gleiche gilt, w enn der Täter, weil er 
seine T at entdeckt glaubt, von der F ortführung A bstand nimm t.

10. Die Vorschriften der GrenzschutzVO vom 19. 3.1964 (GBl. II S. 255) 
bleiben vom T atbestand des § 213 unberührt.

Bei der strafrechtlichen Bekäm pfung des ungesetzlichen G renzüber
tritts  hat zum Schutze der gesellschaftlichen O rdnung die vorgesehene


